
E N T W U R F

Gemeinsame Vergütungsregeln
für freie Bild-Journalistinnen und Bild-Journalisten an

Tageszeitungen und Zeitschriften

I. Vertragsbedingungen

1. Angebot

1.1 Bei unverlangter oder bestellter Einsendung oder Vorlage eines Beitrages ist anzugeben, ob
der Beitrag in der vorliegenden Fassung zur Alleinveröffentlichung (exklusiv), zum
Erstdruck oder zum Zweitdruck angeboten wird. Enthält das Angebot diese Angabe nicht,
dann gilt der Beitrag als zum Erstdruck angeboten.

1.2 Das Alleinveröffentlichungsrecht (Exklusivrecht) schließt eine anderweitige Verfügung des
freien Journalisten über den Beitrag in Deutschland für ein Jahr seit Ablieferung des Beitra-
ges gemäß Ziffer 2.1 aus.

1.3 Beim Erstdruckrecht hat der Verlag Anspruch auf die Priorität der Veröffentlichung des
Beitrages in seinem Verbreitungsgebiet, gegebenenfalls im Verbreitungsgebiet der Ausga-
ben, für welche der Beitrag angenommen wird. Der freie Journalist darf also den gleichen
Beitrag nicht zum vorherigen oder gleichzeitigen Abdruck in diesem Verbreitungsgebiet an-
derweitig anbieten.

1.4 Beim Zweitdruckrecht muß der Verlag mit der vorherigen oder gleichzeitigen Veröffentli-
chung des Beitrages in seinem Verbreitungsgebiet rechnen. Der freie Journalist kann also
den gleichen Beitrag auch vor Veröffentlichung durch den Abnehmer zum vorherigen oder
gleichzeitigen Abdruck in diesem Verbreitungsgebiet anderweitig anbieten.

1.5 Der Verlag erhält stets nur das Recht zur einmaligen Veröffentlichung des Beitrages in den
Ausgaben, für die er angenommen ist, es sei denn, es ist ausdrücklich schriftlich etwas ande-
res vereinbart.

2. Annahme

2.1 Erhält der freie Journalist nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Ablieferung des
Beitrages eine Annahmeerklärung des Verlags, so kann er den Beitrag ohne weitere Bindung
anderweitig anbieten. Mündliche Absprachen sind vom Verlag unverzüglich schriftlich zu
bestätigen. Bestätigt der freie Journalist/die freie Journalistin die mündliche Absprache
schriftlich, gilt der Vertrag gemäß dieses Bestätigungsschreibens als zustande gekommen,
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es sei denn der Verlag widerspricht dem schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang.

Bei Zusendung durch die Post gilt die Ablieferung am vierten Tag nach Absendung als be-
wirkt. Bei elektronischer Übermittlung gilt das Datum der Lesebestätigung.

2.2 Unverlangt eingereichte Beiträge brauchen nur zurückgesandt werden, wenn Rückporto
beigelegt ist.

3. Fälligkeit des Honorars

3.1 Das Honorar ist sogleich nach Veröffentlichung fällig, spätestens zwei Wochen nach der
ausdrücklichen Annahmeerklärung.

3.2 Für einen bestellten oder angenommenen Beitrag ist das Honorar ohne Rücksicht auf die
verzögerte Veröffentlichung fällig, wenn seit dem Ablauf des Monats, in dem der Beitrag
eingegangen ist, ein weiterer Monat verstrichen ist.

4. Belegexemplare

Der freie Journalist hat bei jeder Veröffentlichung seines Beitrages Anspruch auf ein Beleg-
exemplar.

5. Redaktionelle Verwendung

Alle Beiträge dürfen nur redaktionell verwendet werden, es sei denn, schriftlich wurde aus-
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung durch
den Abnehmer ist dieser im Innenverhältnis allein etwaigen Dritten gegenüber schaden-
ersatzpflichtig.

6. Honorarangaben, Mehrwertsteuer, Aufwendungen

6.1 Alle Honorarangaben verstehen sich in Euro netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer.

6.2 Der Verlag ersetzt dem freien Journalist/der freien Journalistin unter Beachtung der steuerli-
chen Vorschriften die Auslagen, die er/sie ausschließlich im Interesse und für Zwecke des
Verlags gemacht hat (Auslagenersatz), sowie die Beträge, die er/sie für den Verlag auf des-
sen Veranlassung hin ausgegeben hat (durchlaufende Posten), soweit der freie Journalist/die
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freie Journalistin dem Verlag die steuerlich erforderlichen Nachweise liefert. Der Ersatz der
Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Bewirtung und die Benutzung des eigenen Pkw für di-
enstliche Zwecke bestimmt sich nach den jeweiligen Verlagsrichtlinien für Redak-
teure/Redakteurinnen.

7. Anzuwendendes Recht

7.1 Für jede Verwendung gelten neben den vorstehenden Konditionen und den im Einzelfall
getroffenen sonstigen schriftlichen Vereinbarungen im übrigen stets das Recht der Bundes-
republik Deutschland.

7.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile, soweit gesetzlich zulässig, der Wohnsitz
des freien Journalisten.

7.3 Ein Urhebervermerk im Sinne von § 13 UrhG wird stets verlangt, und zwar in einer Weise,
daß kein Zweifel an der Identität des Urhebers und der Zuordnung zum jeweiligen Beitrag
bestehen kann.

II. Honorare

1. Tageszeitungen, Supplements

Tageszeitungen, Anzeigenblätter

a)  Die Honorare betragen für:

Abbildungsformat:

Auflage bis: bis 2spaltig bis 4 spaltig Seitenaufmacher
Titel

Sondertitel
Verkaufsplakate

25.000 40 50 65 100

50.000 50 60 75 120

100.000 60 75 95 150

250.000 70 90 115 180
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500.000 80 100 125 200

1 Million 90 110 140 220
jede weitere

Million: plus 10 15 20 40

b) Zuschläge:

• Erstdruckrecht im Verbreitungsgebiet:  plus 30 %

• Honorar für Serienverwendung mindestens:  plus 500 % - Nutzungsdauer 1 Jahr

• Zusätzliche Veröffentlichung in Jahrgangs-CD-ROM:  plus 10 %

• Zusätzliche zeitgleiche Veröffentlichung in Online-Diensten:  50 % Rabatt auf das Online-
Honorar

• Zusätzliche Langzeitarchivierung in Online-Diensten:  20 % Rabatt auf das Online-Honorar

• Wochenzeitungen:  plus 30 %

• Supplements:

Abbildungsformat bis:

Auflage bis: 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel

50.000 80 100 160 250 400 600

100.000 90 110 175 275 440 660

250.000 95 120 190 300 480 720

500.000 110 140 225 350 560 840

1 Million 130 165 260 410 660 990

2 Millionen 155 195 310 490 780 1170

3 Millionen 175 220 350 550 880 1320

darüber 200 250 400 625 1000 1500

c) Sonstiges:

• Mitgelieferte und veröffentlichte Texte, die über eine Bildlegende hinausgehen, werden
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gesondert honoriert

• Als Auflage gilt der Durchschnittswert der gedruckten Auflage aller Erscheinungstage.

d) Mantelausgabe bei Regionalblättern:

• Die Ausgaben von Mantel- und Kopfblättern sind zu einer Gesamtauflage zu addieren.

2. Zeitschriften

Illustrierte Zeitschriften, Special Interest-, Mitgliederzeitschriften, Supplements

Abbildungsformat bis:

Auflage bis: 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel

50.000 80 100 160 250 400 600

100.000 90 110 175 275 440 660

250.000 95 120 190 300 480 720

500.000 110 140 225 350 560 840

1 Million 130 165 260 410 660 990

2 Millionen 155 195 310 490 780 1170

3 Millionen 175 220 350 550 880 1320

darüber 200 250 400 625 1000 1500

a)



Gemeinsame Vergütungsregeln Freie (Bild)  an  Tageszeitungen und Zeitschrif ten Seite 6

Fachzeitschriften

Abbildungsformat bis:

Auflage bis: 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel

10.000 50 60 95 150 240 360

25.000 55 65 105 160 260 390

50.000 60 75 120 190 300 450

100.000 70 85 135 215 340 510

250.000 75 95 150 240 380 570

500.000 85 105 170 265 420 630

1 Million 100 125 200 310 500 750

2 Millionen 115 145 230 360 580 870

5 Millionen 135 170 270 425 680 1020

darüber 150 190 305 475 760 1140

PR- und Firmenzeitschriften, Kundenzeitschriften

Abbildungsformat bis:

Auflage bis: 1/8 Seite 1/4 Seite 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite Titel

50.000 115 140 220 355 570 705

100.000 125 155 245 390 630 780

250.000 140 170 270 430 690 860

500.000 170 210 330 525 845 1045

1 Million 200 245 390 630 1005 1260

2 Millionen 230 295 465 755 1205 1505

darüber 260 335 530 830 1300 1660

c)

b)
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d) Zuschläge:

• Beiheftposter bis 4/1 Seite: wie Titelhonorar
Beiheftposter größer als 4/1 Seite: wie Titelhonorar plus 50 %

• Journal-Aufmacher (Anfangsseite eines hervorgehobenen redaktionseigenen Spezialthemen-
teils innherhalb der Zeitschrift): plus 50 % auf das formatbezogene Honorar

• Kleinformatige Abbildungen auf dem Titel: plus 100 % auf das formatbezogene Innenseiten-
honorar

• Rücktitel: plus 80 % auf das formatbezogene Innenseitenhonorar

• Mehrsprachige Publikationen: je weitere Sprache: plus 25 %, maximal 100 %

• Gleichzeitiger Erwerb von erweiterten Nutzungsrechten für ausländische Ausgaben,
bezogen auf die Gesamtauflage:
Osteuropa plus 35 % pro Land
EU-Länder plus 50 % pro Land
Englischsprachige Weltrechte plus 100 %
Umfassende Weltrechte plus 150 %

• Zusätzliche Veröffentlichung in Jahrgangs-CD-ROM: plus 10 %

• Zusätzliche zeitgleiche Veröffentlichung in Online-Diensten: 50 % Rabatt auf das Online-
Honorar
Späterer Erwerb von Nutzungsrechten in Online-Diensten: 20 % Rabatt auf das Online-
Honorar

• Zusätzliche Langzeitarchivierung in Online-Diensten ist kostenpflichtig

• Honorar für Serienverwendung: plus 500 % - Nutzungsdauer 1 Jahr

e) Nachlässe:

• Erwerb einer zusätzlichen In- oder Auslandslizenz:
20 % Wiederholungsrabatt auf das auflagenbezogene Honorar der zusätzlichen Auflage

• Alleiniger Erwerb von Nutzungsrechten für Osteuropa: 40 % Rabatt auf das auflagenbezogene
Honorar

f) Sonstiges:

• Mitgelieferte und veröffentlichte Texte, die über eine Bildlegende hinausgehen, werden
gesondert honoriert

3. Tageszeitungen und Zeitschriften:  online



Gemeinsame Vergütungsregeln Freie (Bild)  an  Tageszeitungen und Zeitschrif ten Seite 8

Einblendung von Fotos in Online-Dienste, Internet, Intranet
(redaktionelle Nutzung)

Abbildung auf Webseite:

a) Online-Zeitungen / Online-Zeitschriften

Nutzungsrechte bis: 1 Tag 1 Woche 1 Monat darüber Langzeitarchivierung*

30 40 60 90 + 30

b) Online-Zeitungen / Online-Zeitschriften  (kostenpflichtig)

Nutzungsrechte bis: 1 Tag 1 Woche 1 Monat darüber Langzeitarchivierung*

45 60 90 135 + 45

c) Intranet, Informationsdienste  (nicht kostenpflichtig)

Nutzungsrechte bis: 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

40 50 75 100 150 200

d) Informationsdienste  (kostenpflichtig)

Nutzungsrechte bis: 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

60 75 115 150 225 300
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III. Stunden-/Tagessätze

1. für Auftragsproduktionen

Dauer
(bei Auftragsproduktionen und auswär-
tigen Diensten incl. An- und Abreise)

      Tageszeitungen Zeitschriften/Magazine,
Online-Dienste

Kurztermin (bis 2,5 Stunden) ab 160 ab 260

1/2 Tag (bis 4,5 Stunden) ab 260 ab 360

1 Tag (bis 9 Stunden) ab 360 ab 520

Reisetag (siehe Arbeitstag)

Ausfallhonorar
bis 24 Stunden vor Auftragsbeginn

50 % vom Grundhonorar,
danach 100 %

50 % vom Grundhonorar,
danach 100 %

2. Redaktionelle Dienste

Dauer Tageszeitungen Zeitschriften/Magazine,
Online-Dienste

1/2 Tag (bis 3,5 Stunden) ab 260 ab 360

1 Tag (bis 7,5 Stunden) ab 360 ab 520

Reisetag (siehe Arbeitstag)

Ausfallhonorar
bis 24 Stunden vor Auftragsbeginn

50 % vom Grundhonorar,
danach 100 %

50 % vom Grundhonorar,
danach 100 %

Der Umfang der übertragenen Nutzungsrechte wird bei Auftragserteilung bzw. vor Dienstverein-
barung vereinbart und gilt für einen Nutzer.

In der Regel wird das Erstveröffentlichungsrecht eingeräumt. Im Pressebereich besteht Exklusivität
bis eine Woche nach Veröffentlichung in einer Tageszeitung und bis eine Woche nach Veröffentli-
chung bei Zeitschriften.

Im Zweifelsfall gilt § 31 Abs.5 UrhG. Das Recht zum Weitervertrieb wird gesondert vereinbart.

Bei Fotos oder grafischen Arbeiten (z.B. Cartoons, Karikaturen) bleiben die Originale Eigentum des
Auftragnehmers.
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Die Honorare enthalten keine Nebenkosten.

Verbrauchsmaterialien und Kosten für technische Ausarbeitung werden gesondert berechnet.

Gleiches gilt für Fahrt-/Reisekosten, einschließlich Kosten für erforderliche Versicherungen,
Schutzimpfungen etc.

Es gilt Ziffer I 6.2.

IV. Allgemeine Kriterien für die Honorarberechnung:

1. Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad des Themas (Erforderlichkeit von Recherchen und
Ankauf von Hilfsmitteln etc.);

2. Sachkunde und Bekanntheit des Verfassers;

3. Leistung (nahtlose Übernahmemöglichkeit ohne nennenswerte sachliche und redaktionelle
Änderungen);

4. Verbreitungsgebiet der Publikationen.

Honorarerhöhungen werden jährlich vorgenommen und folgen der linearen Steigerung im Tarifver-
trag für Redakteure und Redakteurinnen an Tageszeitungen.


